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Ausführungsbestimmungen zum Pistolen-Bezirksschiessen 50m 
 

 

 1. Grundlagen 
 Das Bezirkschiessen wird jährlich im Bezirk Hinwil durchgeführt. 

 Der Bezirksschützenverein ist für die Durchführung verantwortlich. 

Jungschützen und Jugendliche haben Anrecht auf einen reduzierten Doppel. 
 

 2. Zweck und Ziel 
Das Bezirkschiessen soll jedem Schützen im Bezirk die Möglichkeit geben, sich im sportlichen Schiessen  

zu versuchen  Es bezweckt die Förderung des sportlichen Schiessen und die Schiessfertigkeit seiner 

Mitglieder, und die pflege der Kameradschaft. Jungschützen dürfen unter Aufsicht eines Instruktors oder 

Leiters teilnehmen, sofern sie die entsprechende Schiessausbildung besucht haben. 
 

 3. Teilnahmeberechtigung 
 Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder der Sektionen des Bezirkschützenvereins Hinwil. 

 Die Anmeldung erfolgt direkt beim durchführenden Verein. 
 

 4. Termine 

Der Bezirksvorstand BSVH und der durchführende Verein legen Datum und Schiesszeiten des Pistolen- 

Bezirksschiessen 50m fest. Die Durchführung erfolgt turnusgemäss unter den Vereinen PS Wetzikon 2008, 

PS Wald 2009, und PS Gossau 2010, PS Wetzikon 2011, usw.   

Der durchführende Verein muss im gleichen Jahr das traditionelle Pistolen-Bezirks-Vorstandsschiessen 

organisieren. Der durchführende Verein legt Datum und Schiesszeiten fest.  
 

 5. Vereinskonkurrenz 
Die Vereinskonkurrenz wird als offizielle Vereinskonkurrenz in vier Kategorien durchgeführt.  

Einteilung gemäss SSV, (Stand 1. Januar vom Austragungsjahr). Es wird nur eine Rangliste erstellt. 
 

 6. Vereinsstich, Schiessprogramm 50m 

 Scheibe: P10/1m in 10 Kreise eingeteilt 

 Programm: 2 Probeschüsse, 10 Schuss Einzelfeuer 

 Waffen: Ordonnanz-, Randfeuer- und Freipistolen 
 

 7. Doppel 

 Der Doppel wird durch den Bezirksvorstand festgelegt, und wenn nötig, angepasst. 

 Der Doppel beträgt zur Zeit, 

 Randfeuer und Freipistolen  Fr. 17.-* (exkl. Munition) Junioren Fr. 10.-* (exkl. Munition) 
 Ordonnanzpistolen Fr. 21.-* (inkl. Munition) Junioren Fr. 15.-* (inkl. Munition) 
   * inkl. Sport- und Ausbildungsbeitrag SSV und Verbandsabgaben 
 

 8. Entschädigung 
Die durchführende Sektion rechnet mit dem BSVH ab und wird mit Fr. 1.50 pro Schütze und Fr. 0.10 pro 

Schuss im Sektionsstich entschädigt. 
Der Auszahlungsstich ist Sache des durchführenden Vereins.  

 

 9. Auszeichnung 
 Kranzkarte ZHSV im Wert von Fr. 10.- 

 Naturalgabe (Jugendgerecht) wird vom durchführendem Verein festgelegt. 
 

 Ordonnanzpistole 
 Elite    85 Pkt. 
 Veteranen und Junioren    83 Pkt. 
 Seniorveteranen und Jugendliche     82 Pkt. 
 

 Randfeuerpistolen              
 Elite       88 Pkt. 
 Veteranen und Junioren           86 Pkt. 

 Seniorveteranen und Jugendliche         85 Pkt. 
 

  

 

 



 

 Freipistolen            
 Elite       90 Pkt. 
 Veteranen und Junioren        88 Pkt. 

 Seniorveteranen und Jugendliche     87 Pkt. 
          

  

10.    Spezialauszeichnung 
Den ersten drei Schützen, der ersten Dame sowie dem/er ersten Junior/in werden im folgendem Jahres an der 

BSVH  DV je eine Medaille abgegeben. 
Sollte eine Dame und oder ein/e Junior/in in den ersten drei Rängen sein, erhält diese/r die Medaille für den 

Rang sowie die entsprechenden Spezialgabe für die Kategorie. 

Bei Punktegleichheit entscheiden: die Tiefschüsse, nachher der/die jüngere Schütze/in. 

 

 

11. Berechnung der Pflichtresultate 
 Die Berechnung der Pflichtresultate erfolgt gemäss Reglement Vereinskonkurrenz Pistole 

50m und 

 den Ausführungsbestimmungen des ZHSV. 

 50% der Teilnehmer jedoch mindestens: 

 1.  Kategorie    8 Pflichtresultate 

 2.  Kategorie   7 Pflichtresultate 

  3.  Kategorie   6 Pflichtresultate 

 4.  Kategorie    5 Pflichtresultate 
 

12. Rangierung 
Das Vereinsresultat ergibt sich aus dem Total der Pflichtresultate  

plus 2% der Summe der Nichtpflichtresultate, geteilt durch die Anzahl Pflichtresultate (auf 3 Dezimalstellen). 

Bei Punktgleichheit entscheiden die besseren Einzelresultate. Vereine, welche die Mindestbeteiligung 

nichtreichen, werden nicht rangiert. 

 

13. Schießbetrieb 
Gemäss den Regeln für das Sportliche Schiessen ( RSpS ) gültig seit 1.1.2007 

 

14.  Versicherung 
Alle Teilnehmer und Helfer sind bei der USS deren AVB versichert, 

 weitere Ansprüche werden abgelehnt. 

 

15. Vereinsauszeichnung 
 Der BSVH-Verein im 1. Rang erhält den Wanderpreis für ein Jahr in treue Obhut. 

 

16. Waffenkontrolle 
 Vor und nach dem Schiessen Waffe kontrollieren. 

 

17.  Platzaufsicht  
 Schützenmeister des BSVH und des durchführenden Vereins. 

 

18. Rangliste  
 Die Ranglisten werden den Vereinen per Post oder E-Mail zugestellt. 

 

19. Absenden  
 Keines, der Wanderpreis und die Medaillen werden an der DV – BSVH des folgenden Jahres abgegeben. 

 

20.   Schlussbestimmung 

 Der Bezirksvorstand erlässt jährlich die Ausführungsbestimmungen nach den gültigen Vorschriften 

 (SSV / ISSF) 

Dieses Reglement ersetzt alle früheren Reglemente und tritt nach der Genehmigung durch die 

Präsidentenkonferenz des BSVH vom November 2008 in Kraft und hat Gültigkeit ab 1.Januar 2009 auf 

unbestimmte Zeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Auszahlungsstich (fakultativ) 
 

1. Sektionen mit einer 25-m-Anlage können einen Auszahlungsstich anbieten. (Gossau und Wetzikon) 

 Sektionen ohne 25-m-Anlage einen Auszahlungsstich auf 50m. (Wald) 

 

2. Reihenfolge 
Die Reihenfolge der Stiche ist freigestellt, die Probeschüsse müssen aber vor dem ersten Stich geschossen          

werden. 

 

3. Auszahlungsstich 25m (fakultativ) Wetzikon und Gossau 

 Waffen:  Es werden nur unveränderte Ordonnanzwaffen und RF zugelassen. 

 Trefferfeld: Schnellfeuer-Pistolenscheibe ISSF-89, Wertungszone 5-10 

 Doppel: Fr. 12.- Randfeuerpistolen ohne Munition inkl. Sportabgaben 

  Fr. 16.- Ordonnanzpistole incl. Munition und Sportabgaben 
 

4.     Programm 2 Probeschüsse in 30 Sekunden 
  2 Serien à 5 Schuss in je 30 Sekunden (ohne Zeitangabe) 

  Nach jeder Serie wird gewertet. 

 

5. Sofortige Barauszahlung für alle Waffen 

 Kat. D RF und Kat. E OP 

 100 Punkte  Fr. 30.-    

   99 Punkte Fr. 25.-   

   98 Punkte Fr. 20.-   

   97 Punkte Fr. 15.-   

   96 Punkte Fr. 10.-   

   95 Punkte Fr.   7.-   

   94 Punkte Fr.   5.-    

   93 Punkte Fr.   3.-   

   92 Punkte Fr.   2.-   

 

6.  Auszahlungsstich 50m (fakultativ) Wald 

 Scheibe: P10/1m in 100er Wertung 

Programm: 5 Schuss Einzelfeuer 

Waffen:  Ordonnanz- Randfeuer- und Freipistolen 

Doppel: Fr. 14.-  Ordonnanzpistole incl. Munition und Sportabgaben     
 Fr. 12.-  Sportpistole und Freipistole ohne Munition inkl. Sportabgaben. 

 

7. Sofortige Barauszahlung:  
                 Kat. A/B RF/FP       Kat. C OP 

 491 – 500 Pkt   40.-   50.- 
 481 – 490 Pkt   32.-   40.- 

 471 – 480 Pkt   24.-   30.- 

 461 – 470 Pkt   18.-   23.- 

 451 – 460 Pkt   12.-   16.- 

 441 – 450 Pkt       8.-   10.- 

 431 – 440 Pkt       5.-       6.- 

  
8. Auszahlung  

Die Barauszahlungen müssen während der Dauer des Schiessbetriebs bezogen werden. 

Nachträgliche Ansprüche werden nicht anerkannt. 

 Auszahlungsquoten mindestens 65% des Doppelgeldes an 50 % der Doppler pro Kategorie. 

Werden die Quoten nicht erreicht, wird der gesamte Differenzbetrag dem Schützenfonds zugeführt. 

 

9. Rangierung 
 Es wird keine Rangliste erstellt. 

 

10. Schlussbestimmung 

Differenzen während des Schiessbetriebes werden durch die Schiessleitung auf dem Platz endgültig 

entschieden. 

 

 

 

Rüti, 13. Februar 2012    Bezirksschützenmeister 25/50m 

      Monika Rieder 


